
Der Bebauungsplan wurde mit der Bekanntmachung am 19.05.2022 im
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Vorharz gemäß § 214 Abs. 4 BauGB zur
Behebung des Ausfertigungsmangels rückwirkend zum 12.12.1997 in Kraft gesetzt.

                                                                                                 Harsleben, 13.07.2023


